
 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
IM NAMEN DES VOLKES 

 
URTEIL 

I Z R  2 / 1 1  Verkündet am: 
 6. Februar 2014 
 Bürk 
 Amtsinspektorin 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

 GOOD NEWS II 

UWG § 4 Nr. 11; LPresseG BW § 10 

a) Bei § 10 LPresseG BW handelt es sich um eine Marktverhaltensregelung im 
Sinne von § 4 Nr. 11 UWG. 

b) Die Anwendung des § 10 LPresseG BW setzt nicht voraus, dass der Verle-
ger eines periodischen Druckwerks für eine bestimmte Veröffentlichung ein 
Entgelt erhalten hat. Der für § 10 LPresseG BW erforderliche Zusammen-
hang zwischen Finanzierung und Veröffentlichung ist vielmehr auch dann 
gegeben, wenn ein Unternehmer an den Verleger vorab ein Entgelt zahlt, 
damit seine in einen redaktionellen Beitrag gekleidete Werbung in regelmä-
ßigen oder unregelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. 
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 6. Februar 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Kirchhoff, 

Dr. Koch und Dr. Löffler 

 

für Recht erkannt: 

 

 

Die Revision gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Stuttgart vom 15. Dezember 2010 wird auf Kosten der 

Beklagten zurückgewiesen.  

 

 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Die Klägerin gibt das "Stuttgarter Wochenblatt" heraus, die ebenfalls in 

Stuttgart ansässige Beklagte ist Verlegerin des Anzeigenblatts "GOOD NEWS". 

Die Beklagte veröffentlichte in der Ausgabe Juni 2009 ihres Anzeigenblatts die 

nachstehend verkleinert eingeblendeten Beiträge, für die sie von Sponsoren ein 

Entgelt erhalten hatte. 
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